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Berufsgenossenschaftliche Informationen (BG-Informationen) enthalten Hinweise und Empfehlungen, die die
praktische Anwendung von Regelungen zu einem bestimmten Sachgebiet oder Sachverhalt erleichtern sollen.
BG-Informationen richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestellung bei der
Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverh�tungsvorschriften geben,
sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunf�lle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
vermieden werden kçnnen.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den BG-Informationen enthaltenen Empfehlungen, insbesondere
den beispielhaften Lçsungsmçglichkeiten, davon ausgehen, dass er damit geeignete Maßnahmen zur Ver-
h�tung von Arbeitsunf�llen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Sind
zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den daf�r eingerichteten Aussch�ssen technische
Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten. Erl�uterungen, insbesondere beispielhafte Lçsungs-
mçglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in Kursivschrift gegeben.

Diese BG-Information wurde von der Berufsgenossenschaft der Straßen-, U-Bahnen und Eisenbahnen und der
Eisenbahn-Unfallkasse unter Beteiligung des Fachausschusses »Bahnen« der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) erarbeitet und wird von der Berufsgenossenschaft der Straßen-, U-Bahnen und Eisen-
bahnen herausgegeben.

Anfragen sind zu richten an:
Berufsgenossenschaft der Straßen-, U-Bahnen und Eisenbahnen,
Fontenay 1 a, 20354 Hamburg,
Telefon 040 44118-0, Telefax 040 44118-240,
E-Mail: praev.hh@bg-bahnen.de
Internet: bg-bahnen.de
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Vorbemerkung

Diese BG-Information beschreibt Sicherheit und Gesundheitsschutz betreffende
Anforderungen an die Gestaltung von Innenreinigungsanlagen f�r Eisenbahnfahr-
zeuge zur Personenbefçrderung, die sich aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften,
Unfallverh�tungsvorschriften und BG-Regeln ergeben. Diese BG-Information enth�lt
keine dar�ber hinausgehenden Forderungen.

Grundlegende Anforderungen enthalten insbesondere die Arbeitsst�tten-
verordnung und die Unfallverh�tungsvorschrift »Grunds�tze der Pr�vention«
(BGV A 1 bzw. GUV- V A 1). Dar�ber hinaus sind weitere staatliche Vorschriften,
Unfallverh�tungsvorschriften und Regeln der Technik zu beachten. Eine Zusammen-
stellung der wichtigsten Vorschriften und Regeln ist im Anhang 1 enthalten.

Diese BG-Information enth�lt Hinweise f�r Planung und Errichtung von Innen-
reinigungsanlagen, die von Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen sowie deren Auftragnehmer, wie Planungsb�ros, Bau- und Instand-
haltungsunternehmen und Reinigungsunternehmen ber�cksichtigt werden m�ssen.
Verhaltensregeln f�r die Nutzung werden hier nicht beschrieben. Diese sind in der
BG-Information »Reinigen von Eisenbahnfahrzeugen zur Personenbefçrderung«
(BGI 5034) zusammengestellt.

F�r die Planung und Errichtung von Reinigungsanlagen sind genaue Kenntnisse
�ber die auszuf�hrenden Arbeiten sowie �ber Abmessungen und Gestaltung der
zu reinigenden Eisenbahnfahrzeuge zwingend erforderlich.

1 Einleitung
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Vorbemerkung

Art und H�ufigkeit der Reinigungen sind abh�ngig von der Nutzung der Eisen-
bahnfahrzeuge und den Qualit�tsanforderungen des Fahrzeugbetreibers. Um die
Qualit�t und Wirtschaftlichkeit der Reinigung zu gew�hrleisten, sind auf die
Reinigungsarten abgestimmte Reinigungsanlagen und Arbeitsmittel erforderlich.

Innenreinigungsarten sind z. B. die Bedarfsreinigung, Tagesreinigung, Wochen-
reinigung sowie bei grçßerem Reinigungsumfang die Basisreinigung oder auch
die Grund- und Hauptreinigung.

Zu den Innenreinigungsarbeiten gehçren z. B.:
n Trockenreinigung von Fußbçden, Teppichen, Polstern und Einrichtungsgegen-

st�nden,
n Fenster- und Glasfl�chenreinigung (innen),
n Einsammeln von Abf�llen,
n Nachf�llen von Betriebsstoffen, z. B. Handt�cher, Toilettenpapier, Seife,
n Feuchtreinigung von W�nden, Decken, Fußbçden und Sanit�reinrichtungen,
n Reinigung von T�rgriffen und Eingangsstufen (innen und außen).

Zus�tzliche Arbeiten kçnnen z. B. sein:
n Bef�llen der Wasserbeh�lter,
n Entleeren der Abwasserbeh�lter,
n manuelle Außenreinigung,
n Anschluss der Eisenbahnfahrzeuge an Energieversorgung,
n Bremspr�fung,
n Auslegen von Zeitschriften im Fahrgastraum.

1 Einleitung
Die Innenreinigung wird grunds�tzlich in speziell f�r diese Arbeiten errichteten
Anlagen (Innenreinigungsanlagen) ausgef�hrt. Sie umfassen die f�r die Innen-
reinigung erforderlichen baulichen Anlagen und technischen Einrichtungen, z. B.
n Reinigungsgleise,
n Innenreinigungsb�hnen,
n Einstieghilfen,
n Abfallsammelanlagen,
n Energieversorgungsanlagen,
n Beleuchtungseinrichtungen,
n Wasserversorgung und Abwassereinleitung,
n Trinkwasserf�llanlagen,
n F�kalienentsorgungsanlagen,
n Lager,
n Verkehrswege,
n Sozialr�ume.
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2 Verkehrswege

2.1 Allgemeine Anforderungen an Verkehrswege
Allgemeine Anforderungen an Verkehrswege, insbesondere hinsichtlich
deren Anzahl und Abmessungen sowie der Gestaltung der Oberfl�che,
sind in der Arbeitsst�ttenverordnung und in der Arbeitsst�ttenrichtlinie
17/1, 2 enthalten. Dar�ber hinaus sind in § 8 der Unfallverh�tungsvor-
schrift »Schienenbahnen« (BGV D 30) bzw. »Eisenbahnen« (GUV - V D 30.1)
Anforderungen an Verkehrswege f�r Personen neben Gleisen von Schienen-
bahnen festgelegt.

Wege zu und in Innenreinigungsanlagen, die von Personen oder Fahrzeugen
benutzt werden, sind Verkehrswege. Sie m�ssen so gestaltet sein, dass sie sicher
begangen bzw. befahren werden kçnnen. Hierzu z�hlen Wege im Gleisbereich
und Wege auf Innenreinigungsb�hnen, von denen aus die Arbeitspl�tze in den zu
reinigenden Eisenbahnfahrzeugen erreicht werden.

Verkehrswege m�ssen frei von Einbauten, Hindernissen und Stolperstellen sein. Sie
m�ssen eine ebene, befestigte, ausreichend breite, begehbare und rutschhem-
mende Trittfl�che haben. Die Forderung nach Befestigung der Oberfl�che ist z. B.
erf�llt, wenn diese asphaltiert oder gepflastert ist. Auch Oberfl�chen aus einem
abgestuften Mineralstoffgemisch, welches ausreichend wasserdurchl�ssig und
frostsicher ist (z. B. Korngemische der Bodenklasse GW, SW, GU nach DIN 18196

Verkehrswege m�ssen ausreichend bemessen sein und eine ebene Oberfl�che ohne Stolper-
stellen haben.
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2 Verkehrswege

2.1 Allgemeine Anforderungen an Verkehrswege

»Erd- und Grundbau – Bodenklassifikation f�r bautechnische Zwecke«), erf�llen
diese Anforderungen. Holzbohlen sollen nicht verwendet werden, da sie z. B. bei
Feuchtigkeit, Reifgl�tte nicht ausreichend rutschhemmend sind. Die Ausf�hrung der
Oberfl�che ist abh�ngig von der Beanspruchung. Zur �berwindung von Hindernis-
sen und Hçhenunterschieden von mehr als 0,3 m m�ssen vorzugsweise Rampen,
oder – wenn das nicht mçglich ist – Ausgleichsstufen oder Treppen vorhanden sein.
Die Neigungen von Rampen f�r den Fahrverkehr richten sich nach den verschiedenen
Fahrzeugarten und deren Einsatz. Im Regelfall betr�gt die Neigung 1 :12,5 (8 %);
eine Neigung von 1 : 8 (12,5 %) sollte nicht �berschritten werden. Treppen haben
sich als sicher begehbar erwiesen, wenn deren Stufen einen Auftritt von 29 cm und
eine Steigung von 17 cm aufweisen.

F�hren Verkehrswege an un�bersichtlichen Stellen direkt in den Gleisbereich, sind
dort zus�tzliche Schutzeinrichtungen erforderlich. Dies kann z. B. bei Ausg�ngen
von Geb�uden der Fall sein, wenn der Abstand von der Stelle, von der aus heran-
nahende Eisenbahnfahrzeuge erkannt werden kçnnen, und der Gleismitte weni-
ger als 3,0 m betr�gt. Geeignete Schutzeinrichtungen sind z. B. selbstzufallende
Schranken, 1,0 m hohe Gel�nder.

Verkehrswege zum Erreichen der Innenreinigungsanlagen sollten grunds�tzlich so
angelegt werden, dass durchgehende Hauptgleise nicht �berquert werden m�ssen.

Verkehrswege, die Gleise kreuzen, sollten nach Mçglichkeit rechtwinklig dazu
angelegt werden und nicht im Bereich von Weichen verlaufen. Die Wegoberkante
muss in der Hçhe der jeweiligen Schienenoberkante liegen. Die Wegoberfl�che
darf dabei nur so weit unterbrochen werden, wie dies f�r den Betrieb der Eisen-
bahnfahrzeuge erforderlich ist.

Werden Verkehrswege an Stumpfgleisen hinter den Gleisenden gef�hrt, sind Ein-
richtungen zur Sicherung der Eisenbahnfahrzeuge gegen Abrollen so anzuord-
nen, dass die Verkehrswegbreite nicht eingeschr�nkt wird. Dabei ist der �berhang
der Fahrzeuge zu ber�cksichtigen.

Liegt eine einseitig genutzte Innenreinigungsanlage neben einem Gleis, in dem
mit mehr als Rangiergeschwindigkeit gefahren wird (Streckengleis), sind tech-
nische Maßnahmen erforderlich, die ein unbeabsichtigtes Hineingeraten in den
Gleisbereich verhindern. Als technische Maßnahmen kommen z. B. Mauern, Z�une,
Gel�nder in Betracht.

Sind im Verkehrsbereich von Innenreinigungsanlagen aktive Stromschienen vor-
handen, z. B. bei S-Bahnen mit seitlichen Stromabnehmern, sind Sicherheits-
maßnahmen gegen direktes Ber�hren in nichtçffentlichen Bereichen nach
DIN EN 50122-1/ VDE 0115-3 »Bahnanwendungen; Ortsfeste Anlagen« erforder-
lich. Hierbei sind auch die Gef�hrdungen durch unter Spannung stehende Strom-
abnehmer von Eisenbahnfahrzeugen im Bereich von Verkehrswegen zu ber�ck-
sichtigen.
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2.2 Abmessungen der Verkehrswege

2.2.1 Verkehrswege f�r den Personenverkehr
Die Gehwegbreite richtet sich nach der maximalen Anzahl der Personen, die die-
sen Verkehrsweg nutzen m�ssen. Hierbei sind Spitzenzeiten, z. B. bei Schicht-
wechsel, zu ber�cksichtigen. F�r bis zu 5 Personen im Einzugsbereich betr�gt die
Mindestbreite 0,875 m. Liegt ein Verkehrsweg zwischen zwei Gleisen, muss eine
Mindestbreite von 1,0 m vorhanden sein. Dies bedeutet, dass der erforderliche
Gleismittenabstand mindestens 4,4 m betragen muss. Im Geltungsbereich der Eisen-
bahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) betr�gt der Gleismittenabstand mindestens
4,5 m. Ist der Verkehrsweg auf einer Seite durch ein Bauwerk begrenzt, muss die
Gleismitte mindestens 2,7 m von der Außenkante des Bauwerkes entfernt sein.

Verkehrswege auf Innenreinigungsb�hnen, die gleichzeitig auch Arbeitspl�tze
sein kçnnen, m�ssen eine Mindestbreite von 1,0 m haben. Je nach Nutzung und
çrtlichen Gegebenheiten kçnnen breitere Verkehrswege erforderlich sein, z. B.
beim Mitf�hren von Ger�ten, Handkarren. Beispiele f�r die Ermittlung der Ver-
kehrswegbreiten und Gleismittenabst�nde sind im Anhang 2 dargestellt.

Die lichte Mindesthçhe �ber den Wegen muss 2,0 m betragen.

Verkehrswege, die nur dem Personenverkehr dienen, sind so zu gestalten, dass sie
nicht durch einzelne Stufen unterbrochen werden.

2.2.2 Verkehrswege f�r den Fahrverkehr
Die Breite von Verkehrswegen f�r den Fahrverkehr wird bestimmt durch die Breite
des eingesetzten Transportmittels bzw. des Ladegutes. In Innenreinigungsanlagen
werden als Transportmittel z. B. Flurfçrderzeuge, Cateringfahrzeuge eingesetzt.

Bei der Festlegung der Mindestbreite ist zu beachten, dass zus�tzlich zur Breite
des Transportmittels bzw. Ladegutes Randzuschl�ge von insgesamt 1,0 m (0,5 m
auf jeder Seite) hinzugerechnet werden m�ssen. Dieses gilt f�r Verkehrswege, auf
denen Fahrzeuge nur in einer Richtung fahren.

Werden gleichzeitig Transporte in beiden Richtungen durchgef�hrt, also Gegen-
verkehr betrieben, sind bei der Ermittlung der Mindestverkehrswegbreite die Breite
beider Transportmittel bzw. Ladeg�ter, die sich begegnen kçnnen, die Rand-
zuschl�ge sowie noch ein weiterer Begegnungszuschlag von 0,4 m zu ber�cksich-
tigen. Beispiele f�r die Ermittlung der Verkehrswegbreiten und Gleismitten-
abst�nde sind im Anhang 2 dargestellt.

Die Hçhe f�r Verkehrswege, auf denen Fahrverkehr stattfindet, richtet sich nach
den Maßen der dort eingesetzten Fahrzeuge bzw. des Ladegutes. Zu diesem Maß
ist noch ein Sicherheitszuschlag von mindestes 0,2 m hinzuzurechnen.

2.2.3 Verkehrswege f�r den gemeinsamen Personen- und
Fahrverkehr

2.3 Rettungswege
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2.2 Abmessungen der Verkehrswege

2.2.1 Verkehrswege f�r den Personenverkehr

2.2.2 Verkehrswege f�r den Fahrverkehr

2.2.3 Verkehrswege f�r den gemeinsamen Personen- und
Fahrverkehr

Verkehrswege f�r den Personenverkehr sind nach Mçglichkeit getrennt von
Verkehrswegen f�r den Fahrverkehr zu f�hren. Werden Verkehrswege gemeinsam
von Personen und Fahrzeugen genutzt, sind bei der Ermittlung der Verkehrs-
wegbreite erhçhte Randzuschl�ge von insgesamt 1,5 m (0,75 m auf jeder Seite)
zu ber�cksichtigen.

Bei geringen Verkehrsbewegungen, die bei Innenreinigungsanlagen grunds�tzlich
unterstellt werden d�rfen, kçnnen Begegnungs- und Randzuschl�ge auf insgesamt
1,1 m herabgesetzt werden.

2.3 Rettungswege
Anordnung, Abmessung und Ausf�hrung der Rettungswege richten sich nach der Art
der Nutzung und Einrichtung der Innenreinigungsanlage sowie der Anzahl der
gleichzeitig dort anwesenden Besch�ftigten. Die Anforderungen an Rettungswege
sind in der Regel erf�llt, wenn die Vorgaben f�r die Gestaltung der Verkehrswege
eingehalten sind.

Werden Flurfçrderzeuge in Innenreinigungsanlagen eingesetzt, ergibt sich die Verkehrsweg-
breite aus der Breite des Fahrzeuges bzw. des Ladegutes zuz�glich der Randzuschl�ge f�r ge-
meinsamen Personen- und Fahrverkehr.
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Zufahrten zur Innenreinigungsanlage m�ssen so bemessen und beschaffen sein,
dass Rettungsfahrzeuge ungehindert bis zur Sammelstelle durchfahren kçnnen.
Einfahrten, Tore und Zufahrten m�ssen ausreichend groß dimensioniert und d�rfen
nicht verstellt sowie an keiner Stelle eingeengt sein.

F�hren Rettungswege �ber Gleise, muss gew�hrleistet sein, dass sie im Gefahrfall
benutzt werden kçnnen.

2.4 Innenreinigungsb�hnen und Einstieghilfen
Innenreinigungsanlagen sind so zu gestalten, dass in die bereitgestellten Eisen-
bahnfahrzeuge sicher ein- und ausgestiegen werden kann. Bauartbedingt haben
Eisenbahnfahrzeuge unterschiedliche Einstieghçhen. Bei Einstieghçhen von mehr
als 0,3 m m�ssen Einrichtungen zum Besteigen der Fahrzeuge vorhanden sein. In
der Regel werden daf�r Innenreinigungsb�hnen in Verbindung mit Treppen oder
Auffahrrampen errichtet. Bei Reinigungsarbeiten geringen Umfangs d�rfen
anstelle der Innenreinigungsb�hnen Einstieghilfen verwendet werden. Reinigungs-
arbeiten geringen Umfangs liegen z. B. dann vor, wenn Reinigungsmaschinen und
-ger�te nicht zum Einsatz kommen.

2.4.1 Innenreinigungsb�hnen
Innenreinigungsb�hnen sind in erster Linie Verkehrswege; dar�ber hinaus kçnnen
sie auch Arbeitspl�tze sein. Dies ist bei der Festlegung der Breite zu ber�cksich-
tigen. Innenreinigungsb�hnen m�ssen so bemessen und beschaffen sein, dass
Besch�ftigte bei allen Witterungsbedingungen sicher darauf gehen und arbeiten
kçnnen.

Die Oberfl�che muss eben und trittsicher gestaltet sein. Diese Forderung ist erf�llt,
wenn die Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R 12 und das Mindestvolumen
des Verdr�ngungsraumes der Kennzahl V 4 entspricht.

Siehe auch BG-Regel »Fußbçden in Arbeitsr�umen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr« (BGR 181 bzw. GUV- R 181).

Die Oberfl�che soll die Bildung von Eisfl�chen erschweren und die Trittsicherheit
bei Eis- und Schneegl�tte verbessern.

Der Hçhenunterschied zwischen B�hne und Fahrzeugeinstieg ist so gering wie
mçglich auszuf�hren; er darf in keinem Fall 0,3 m �berschreiten. Die L�nge der
Innenreinigungsb�hne ist so auszuf�hren, dass alle zu behandelnden Eisenbahn-
fahrzeuge von der B�hne aus erreicht werden kçnnen. Der Spalt zwischen der
Außenkante der Innenreinigungsb�hne und den Eisenbahnfahrzeugen muss so
klein wie mçglich sein. Er darf grunds�tzlich 0,2 m nicht �berschreiten.
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2.4 Innenreinigungsb�hnen und Einstieghilfen

2.4.1 Innenreinigungsb�hnen

Innenreinigungsb�hnen d�rfen an den gleiszugewandten Seiten nicht mit einer
Absturzsicherung ausger�stet werden, da an dieser durch bewegte Eisenbahnfahr-
zeuge Quetschgefahr besteht. Dies gilt auch f�r die B�hnenenden. Auffahrrampen
oder Treppen sollen grunds�tzlich so breit wie die Innenreinigungsb�hnen sein,
um unnçtige Absturzkanten zu vermeiden. Bei Treppen mit Stufenbreiten > 2 m
wird empfohlen, diese mit einem Zwischenhandlauf in der Mitte auszur�sten. Bei
einer Stufenbreite > 4 m ist ein Zwischenhandlauf erforderlich.

Treppen sind grunds�tzlich nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
zu bemessen.

Siehe auch BG-Information »Treppen« (BGI 561 bzw. GUV - I 561).

Innenreinigungsb�hnen
sind grunds�tzlich

in geraden Gleisen
zu errichten. An dieser

Arbeitsb�hne �berschreitet
der Spalt zwischen der
Außenkante der B�hne

und dem Fashrzeug wegen
des Gleisbogens die

max. zul�ssigen 0,2 m.
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Wenn die Treppen oder Rampen nicht so breit wie die Arbeitsb�hne sind, m�ssen
die stirnseitigen Absturzkanten neben der Treppe oder Rampe mit Gel�ndern aus-
ger�stet werden. Diese Gel�nder d�rfen den seitlichen Sicherheitsabstand von
0,5 m nicht einschr�nken. Das bedeutet, dass diese Gel�nder in der Regel einen
Abstand von 2,2 m zur Gleismitte haben m�ssen.

2.4.2 Einstieghilfen

An dieser Arbeitsb�hne
besteht an der Stirnseite

in Blickrichtung rechts
neben dem Treppen-

gel�nder Absturzgefahr.
Entweder muss die Treppe

�ber die gesamte Breite
reichen oder an der
Absturzkante ist ein

Gel�nder, welches den
Sicherheitsabstand nicht

einschr�nkt, nachzur�sten.

0,5 m

Stirnseitige Absturzkanten an Reinigungsb�hnen, deren Treppen oder Rampen nicht �ber die
gesamte B�hnenbreite reichen, m�ssen durch Gel�nder gesichert werden. Diese Gel�nder d�r-
fen den seitlichen Sicherheitsabstand nicht einschr�nken.
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Einseitig genutzte Innenreinigungsb�hnen sind an der gleisabgewandten Seite mit
einer Absturzsicherung auszustatten. Diese Vorgaben erf�llt z. B. ein Gel�nder,
bestehend aus einem Handlauf in 1,0 m Hçhe, einer Knieleiste in 0,5 m Hçhe und
einer mindestens 0,05 m hohen Fußleiste. Das Gel�nder muss an seiner Ober-
kante eine Horizontalkraft von 1000 N/m aufnehmen kçnnen. Abweichend
gen�gt ein Lastansatz von 500 N/m f�r Gel�nder an B�hnen oder Treppen mit
lotrechten Verkehrslasten von hçchstens 5000 N/m2.

Einseitig genutzte Innenreinigungsb�hnen d�rfen den seitlichen Sicherheits-
abstand benachbarter Gleise nicht einschr�nken.

�berdachte Innenreinigungsb�hnen vermindern die Witterungseinfl�sse auf die
Besch�ftigten und Arbeitsmittel.

Bei der Gestaltung von Innenreinigungsb�hnen ist darauf zu achten, dass die
darunter liegenden Fl�chen leicht gereinigt werden kçnnen.

2.4.2 Einstieghilfen
Einstieghilfen bieten nicht die gleiche Sicherheit wie Innenreinigungsb�hnen und
eignen sich deshalb nur bei Reinigungsarbeiten geringen Umfangs.

Die Oberfl�che der Einstieghilfen muss eben und trittsicher gestaltet sein. Diese
Forderung ist erf�llt, wenn die Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R 12 und
das Mindestvolumen des Verdr�ngungsraumes der Kennzahl V 4 entspricht.

Einseitig genutzte
B�hnen sind auf

der gleisabgewandten
Seite mit einer Absturz-
sicherung auszustatten.

An diesem Gel�nder
fehlt die Fußleiste.

13

BGI 835



Siehe auch BG-Regel »Fußbçden in Arbeitsr�umen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr« (BGR 181 bzw. GUV- R 181).

Die Oberfl�che soll die Bildung von Eisfl�chen erschweren und die Trittsicherheit
bei Eis- und Schneegl�tte verbessern.

Nur bei Reinigungs-
arbeiten geringen

Umfangs, also ohne
den Einsatz von

Reinigungsmaschinen
und -ger�ten, d�rfen

anstelle der Reinigungs-
b�hnen Einstieghilfen

verwendet werden.

Diese Einstieghilfe
ist ungeeignet, da sie

nicht die volle Breite der
Fahrzeugt�r abdeckt.

Außerdem sind die Stufen-
hçhen des Wagens und

der Einstieghilfe nicht
aufeinander abgestimmt.
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Die Anzahl der Einstieghilfen ist abh�ngig von den Arbeitsabl�ufen bei den
Reinigungsarbeiten. Grunds�tzlich sind vor jeder Außent�r der zu reinigenden
Eisenbahnfahrzeuge Einstieghilfen bereitzustellen. Auf Einstieghilfen vor Außen-
t�ren darf nur dann verzichtet werden, wenn
n die T�ren bei den Reinigungsarbeiten nicht benutzt werden

und
n diese T�ren st�ndig geschlossen oder gegen Benutzung gesperrt sind.

Der Abstand der Einstieghilfen darf 70 m nicht �berschreiten.

Die Mindestbreite der Einstieghilfe ergibt sich aus der T�rbreite der Eisenbahnfahr-
zeuge zuz�glich 0,5 m auf beiden Seiten. Eine Verringerung der Breite ist zul�s-
sig, wenn die Eisenbahnfahrzeuge oder die Einstieghilfen so genau positioniert
werden kçnnen, dass die Einstieghilfen mindestens die T�rbreiten vollst�ndig
abdecken.

Die Stufenabmessungen sind grunds�tzlich nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu bemessen.

Siehe auch BG-Information »Treppen« (BGI 561 bzw. GUV- I 561).

Haben die Eisenbahnfahrzeuge im Einstiegbereich eine oder mehrere Stufen, sol-
len Fahrzeuge und Einstieghilfe die gleichen Stufenabmessungen haben. Das gilt
auch f�r die sich zwischen der Einstieghilfe und dem Fahrzeug ergebende Stufe.
Ausnahmsweise sind grçßere Stufenhçhen zul�ssig, wenn der f�r Steiltreppen
zul�ssige Neigungswinkel zwischen 38� und 45� nicht �berschritten wird. Die
Steigung darf 0,3 m nicht �berschreiten.

Haben die Eisenbahnfahrzeuge im Einstiegbereich eine oder mehrere Stufen, sol-
len die Stufenkanten der Einstieghilfen in Gleisl�ngsrichtung verlaufen. Richtungs-
�nderungen der Lauflinie erhçhen erfahrungsgem�ß das Unfallrisiko.

Bei Einstieghilfen mit quer zur Gleisachse angeordneten Stufenkanten besteht an
der gleisabgewandten Seite Absturzgefahr; sofern bei diesen die Treppenstufen
nur einseitig angeordnet sind, besteht zus�tzlich Absturzgefahr auf der der Treppe
gegen�berliegenden Seite. In diesen F�llen sind Absturzsicherungen erforderlich,
z. B. Gel�nder, bestehend aus einem Handlauf in 1,0 m Hçhe, einer Knieleiste in
0,5 m Hçhe und einer mindestens 0,05 m hohen Fußleiste. Die Gel�nder d�rfen
den seitlichen Sicherheitsabstand von 0,5 m grunds�tzlich nicht einschr�nken.
Das bedeutet, dass diese Gel�nder in der Regel einen Abstand von 2,2 m zur
Gleismitte haben m�ssen. Davon ausgenommen sind Gel�nder an leicht verschieb-
baren Einstieghilfen. F�r diese Einstieghilfen sind Abstellpl�tze vorzusehen, damit
sie w�hrend der Fahrbewegungen außerhalb des seitlichen Sicherheitsabstandes
abgestellt werden kçnnen.
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Ist auf der Seite, an der die Einstieghilfe aufgestellt wird, ein benachbartes Gleis,
darf der seitliche Sicherheitsabstand des benachbarten Gleises nicht einge-
schr�nkt werden.

Verfahrbare Einstieghilfen sind vor dem Begehen gegen Verschieben zu sichern,
vorzugsweise durch selbstt�tig oder zwangsl�ufig wirkende Bremseinrichtungen.
Einstieghilfen, die manuell verfahren werden, m�ssen mit ergonomisch angeord-
neten Griffen zum Schieben oder Ziehen ausgestattet sein und der zum Laufen
erforderliche Fußraum ist freizuhalten.

Stirnseitige Gel�nder
an Einstieghilfen

d�rfen den seitlichen
Sicherheitsabstand von

0,5 m grunds�tzlich
nicht einschr�nken.

Diese l�ngsverfahrbare spurgef�hrte Einstieghilfe ist f�r Fahrzeuge mit unterschiedlichen T�r-
anordnungen geeignet.
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Anforderungen
an die Gestaltung
von Einstieghilfen

Darstellung von
Varianten f�r
Einstieghilfen
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3 Arbeitspl�tze
Allgemeine Anforderungen an Arbeitspl�tze sind in der Arbeitsst�ttenver-
ordnung enthalten.

Arbeitspl�tze in Innenreinigungsanlagen m�ssen so bemessen sein, dass sich
die Besch�ftigten bei ihrer T�tigkeit unbehindert bewegen kçnnen. F�r jeden
Besch�ftigten ist an seinem Arbeitsplatz mindestens eine freie Bewegungsfl�che
von 1,5 m2 zur Verf�gung zu stellen. Die freie Bewegungsfl�che soll an keiner
Stelle weniger als 1,00 m breit sein.

In der Regel ist die freie Bewegungsfl�che f�r Arbeitspl�tze in Innenreinigungs-
anlagen vorhanden, wenn die Vorgaben f�r die Gestaltung der Verkehrswege
eingehalten sind.

4 K�nstliche Beleuchtung in Innenreinigungsanlagen
Allgemeine Anforderungen an die k�nstliche Beleuchtung sind in der Arbeits-
st�ttenverordnung und in den Arbeitsst�ttenrichtlinien 7/3 und 41/3 enthal-
ten. Weiterf�hrende spezielle Anforderungen ergeben sich aus der BG-Regel
»Nat�rliche und k�nstliche Beleuchtung von Arbeitsst�tten« (BGR 131, Teil 1
»Handlungshilfen f�r den Unternehmer« und Teil 2 »Leitfaden zur Planung
und zum Betrieb der Beleuchtung«) sowie der DIN EN 12 464 »Beleuchtung
von Arbeitsst�tten« (Teil 1 «Arbeitsst�tten in Innenr�umen« und Teil 2 »Arbeits-
pl�tze im Freien«).

Gef�hrdungen durch fehlende oder unzureichende Beleuchtung sind zu vermei-
den. Deshalb sind Arbeitspl�tze und Verkehrswege in Innenreinigungsanlagen bei
nicht ausreichendem Tageslicht k�nstlich zu beleuchten. Die Beleuchtung ist auf die
besonderen Bedingungen und die Arbeitsabl�ufe abzustimmen.

Gef�hrdungen kçnnen z. B. vermieden werden durch
n Anpassung der Beleuchtungsst�rken an die jeweiligen Sehaufgaben,
n Vermeiden von Sehleistungsverlust durch zu hohe Helligkeitsunterschiede,
n Vermeiden von Blendung,
n Vermeiden von Schlagschatten.

Bei der Planung der Allgemeinbeleuchtung ist zu beachten, dass die zu beleuch-
tende Grundfl�che in der Regel nicht als Ganzes betrachtet werden kann, sondern
wegen Einbauten, z. B. W�nde, Schaltschr�nke und aufgestellter Fahrzeuge, in
Teilfl�chen gegliedert werden muss.

Leuchten m�ssen im Arbeits- und Verkehrsbereich gegen mechanische Besch�di-
gungen gesch�tzt sein und mindestens der Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 /
VDE 0470-1 »Schutzarten durch Geh�use (IP-Code)« entsprechen. Leuchten in der
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3 Arbeitspl�tze

4 K�nstliche Beleuchtung in Innenreinigungsanlagen

Schutzart IP 54 sind gegen Ber�hrung aktiver Teile mit Hilfsmitteln jeglicher Art
sowie gegen Spritzwasser gesch�tzt.

Die tats�chliche Beleuchtungsst�rke sinkt durch Alterung und Verschmutzung der
Beleuchtungsmittel. Daher muss bei der Planung der Beleuchtungsanlage ein War-
tungsfaktor vorgegeben und eingerechnet werden. Bei Innenreinigungsanlagen
darf in der Regel von einer normalen Verschmutzung ausgegangen werden. Als
Wartungsfaktor (w) kann dann der Wert 0,67 angesetzt werden, wenn f�r die
Anlagen ein Wartungszyklus von drei Jahren festgelegt ist.

Die Wartungswerte der horizontalen Beleuchtungsst�rken sind aus nachfolgender
Tabelle zu entnehmen. Der Wartungswert (E-w) der Beleuchtungsst�rke beschreibt
den Wert, unter den die mittlere Beleuchtungsst�rke auf einer bestimmten Fl�che
nicht absinken darf. Der zu ber�cksichtigende Planungswert der mittleren Beleuch-
tungsst�rke (E-p) l�sst sich wie folgt berechnen: E-p = E- w/w

Verkehrswege und
Arbeitspl�tze m�ssen

gleichm�ßig
ausgeleuchtet werden.

In dieser Innen-
reinigungsanlage
sind die Leuchten

nicht richtig
angeordnet. Die
rechts stehende

Wagengruppe wirft
einen Schlagschatten

auf den Verkehrsweg.
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Folgende Beleuchtungsst�rken sind vorzusehen:

Arbeitspl�tze und
Verkehrswege

Wartungswerte der
horizontalen
Beleuchtungsst�rke
E
-
w

Planungswerte der
mittleren
Beleuchtungsst�rke
bei einem Wartungs-
faktor w=0,67
E
-
p

Verkehrswege f�r den
Personenverkehr oder sich
langsam bewegende
Fahrzeuge (m 10 km/h) 10 Lux 15 Lux

Sonstige Verkehrswege 20 Lux 30 Lux

Innenreinigungsanlagen
allgemein

20 Lux 30 Lux

Lagerr�ume 100 Lux 150 Lux

B�ror�ume 500 Lux 750 Lux

Pausenr�ume 100 Lux 150 Lux

Umkleide-, Wasch-,
Toilettenr�ume

200 Lux 300 Lux

Ausgew�hlte Werte auf Basis BGR 131-2 sowie DIN EN 12 464-1 und -2

Bei der Auswahl von Lampen ist sicherzustellen, dass Sicherheitsfarben erkennbar
sind. Geeignet sind Lampen mit einem Farbwiedergabeindex Ra-M20.

F�r eine gute Gleichm�ßigkeit der k�nstlichen Beleuchtung sollen bevorzugt Leuch-
ten mit einer breitstrahlenden oder asymmetrischen Lichtverteilung eingesetzt wer-
den. Sind kleinere Bereiche zu beleuchten, so werden in der Regel einfache Leuch-
ten f�r Halogen- oder Leuchtstofflampen ausreichen, um die erforderliche
Beleuchtungsst�rke zu erreichen. Bei grçßeren Bereichen sind Leuchten f�r Lampen
mit hoher Lichtleistung (Hochdrucklampen) zweckm�ßig. Die Gleichm�ßigkeit der
Beleuchtungsst�rke U0 soll im Arbeits- und Verkehrsbereich einen Wert von 0,40
nicht unterschreiten.

Leuchten sind so anzuordnen, dass sich eine ausreichende und gleichm�ßige
Beleuchtung ergibt und Schlagschatten vermieden werden, z. B. durch eine hohe
Positionierung. Schlagschatten sind besonders dort gef�hrlich, wo Hçhenunter-
schiede vorhanden sind, z. B. bei Treppen.

5 Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel
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5 Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel
Allgemeine Anforderungen sind in der Unfallverh�tungsvorschrift »Elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel« (BGV A 3 bzw. GUV-V A 3) enthalten.

Zum Schutz vor den Gefahren des elektrischen Stromes m�ssen die elektrischen
Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen. Innenreinigungsanlagen gelten als »feuchte und
nasse R�ume« im Sinne der VDE-Bestimmungen. Die elektrische Installation ist
daher nach DIN VDE 0100-737 »Feuchte und nasse Bereiche und R�ume und
Anlagen im Freien« auszuf�hren.

Innenreinigungsanlagen m�ssen in den Potenzialausgleich mit einbezogen
werden. Im Bereich von Oberleitungsanlagen in Wechselstromnetzen sind Innen-
reinigungsanlagen bahnzuerden.

An den Reinigungsgleisen sind Speisepunkte zur Versorgung der elektrischen
Ausr�stungen der Eisenbahnfahrzeuge vorzuhalten. Dies sind insbesondere die
Speisepunkte f�r Zugsammelschienen. F�r die Versorgung der elektrischen Betriebs-
mittel sind u. a. Speisepunkte mit Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) mit einem
Nennfehlerstrom IN m 30 mA mit
n CEE-Drehstromsteckvorrichtungen (400 V, 50 Hz),
n CEE-Wechselstromsteckvorrichtungen (230 V, 50 Hz),
n Steckvorrichtungen mit Schutzkontakt (230 V, 50 Hz)
erforderlich.

Die Speisepunkte f�r den Anschluss der elektrischen Betriebsmittel sollen so angeordnet
werden, dass mçglichst kurze Verl�ngerungsleitungen eingesetzt werden kçnnen.
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Der Abstand der Speisepunkte soll die Wagenkastenl�nge der zu behandelnden
Eisenbahnfahrzeuge zur Vermeidung von
n Stolpergefahren durch Verl�ngerungsleitungen,
n Besch�digungen der Leitungsisolation,
n �berschreitung des Schutzleiterwiderstandes der Verl�ngerungsleitungen
nicht �berschreiten.

Bei der Einrichtung der elektrischen Anlagen ist darauf zu achten, dass die durch
die Besch�ftigten t�glich zu pr�fenden Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD)
leicht zug�nglich sind. Die den Speisepunkten vorgeschalteten Anlagen m�ssen
mindestens eine Einrichtung zum Trennen besitzen. Einrichtungen zum Trennen
kçnnen auch Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) sein. Die Schaltger�te m�ssen
betriebsm�ßig so ausgelegt sein, dass alle aktiven Leiter gleichzeitig geschaltet
werden.

Aktive Stromschienen, z. B. bei S-Bahnen mit seitlichen Stromabnehmern, sind im
Arbeitsbereich und im Verlauf von Verkehrswegen zu vermeiden. Ist dies im
Ausnahmefall nicht mçglich, m�ssen w�hrend der Reinigungsarbeiten Maß-
nahmen gegen direktes Ber�hren nach DIN EN 50122-1/ VDE 0115-3 »Bahn-
anwendungen; Ortsfeste Anlagen, Teil 1: Schutzmaßnahmen in Bezug auf elek-
trische Sicherheit und Erdung« getroffen werden. Das bedeutet, dass an von unten
bestrichenen aktiven Stromschienen die drei anderen Seiten mit Abdeckungen aus
isolierenden Werkstoffen gesichert sein m�ssen. Bei Stromschienen, die nicht von
unten bestrichen werden, sind je nach Art des Systems gleichwertige Sicherheits-
maßnahmen vom Bahnbetreiber zu treffen. F�r seitliche Stromabnehmer der Eisen-
bahnfahrzeuge sind z. B. mobile Abdeckungen aus isolierenden Werkstoffen
bereitzustellen.

6 Arbeitsmittel
Allgemeine Anforderungen an Innenreinigungsanlagen, die sich durch die
Benutzung von Arbeitsmitteln ergeben, enthalten die Betriebssicherheits-
verordnung und die Lastenhandhabungsverordnung.

Innenreinigungsanlagen sind so zu gestalten, dass Reinigungsmaschinen, Ger�te
und Hilfsmittel sicher transportiert werden kçnnen. H�ufig zum Einsatz kommende
Maschinen und Ger�te kçnnen der Tabelle und dem Anhang 3 entnommen werden.

Maschinen und Ger�te m�ssen in der Regel in die Eisenbahnfahrzeuge getragen
werden. Daher werden diese auch nach den Kriterien Grçße und Gewicht aus-
gew�hlt. Soweit in den Eisenbahnfahrzeugen w�hrend der Reinigung keine spe-
zielle Stromversorgung f�r die Reinigungsmaschinen zur Verf�gung steht, ist diese
durch geeignete Speisepunkte auf der Reinigungsb�hne zu gew�hrleisten (siehe
Abschnitt 5).
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6 Arbeitsmittel

Der Transport der Arbeitsmittel �ber grçßere Entfernungen erfolgt mit Flurfçrder-
zeugen, z. B. Plattformwagen, Handwagen, Gabelhubwagen. Die Art der Trans-
portmittel und die Verkehrswege m�ssen aufeinander abgestimmt sein. Auf Gitter-
rosten kçnnen nur Transportmittel mit daf�r geeigneten R�dern eingesetzt werden.

Reinigungsmaschinen und -ger�te

Anforde-
rungs-
profil

Boden-
schrubb-
maschine

Trocken-
sauger

Nass-
sauger

Spr�hextraktionsger�t

Teppich-
boden

Sitze

Bauhçhe max.
220 mm

– – – –

Gewicht max. 20 kg max. 15 kg max. 15 kg max. 50 kg max. 20 kg

Leistungs-
aufnahme

max.
600 W

max.
1 500 W

max.
1 500 W

max.
2 000 W

max.
2 000 W

Stromart 50 Hz 16 2/3 Hz
und
50 Hz

16 2/3 Hz
und
50 Hz

50 Hz 50 Hz

Bodenschrubbmaschine
(Einscheibenmaschine)

Trockensauger
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7 Besondere Anlagen und Einrichtungen

7.1 Trinkwasserf�ll- und F�kalienentsorgungsanlagen

Trockensauger (B�rstsauger) Nasssauger

Spr�hextraktionsger�t
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7 Besondere Anlagen und Einrichtungen

7.1 Trinkwasserf�ll- und F�kalienentsorgungsanlagen
Allgemeine Anforderungen an diese Anlagen und Einrichtungen ergeben
sich insbesondere aus der Betriebssicherheitsverordnung. Weitere daf�r
geltende Vorschriften enth�lt Anhang 1.

Je nach Bauart der Eisenbahnfahrzeuge, den çrtlichen Gegebenheiten sowie den
betrieblichen Anforderungen kçnnen station�re WC-Entsorgungsanlagen, mobile
WC-Entsorgungsanlagen und WC-Auffangsysteme f�r offene WC-Anlagen zum
Einsatz kommen.

F�r die Trinkwasserf�llanlagen kçnnen Aufbereitungsanlagen erforderlich sein,
bei denen eine Trinkwasserbehandlung unter Beibehaltung der Eigenschaft »Trink-
wasser« erfolgt. Das kçnnen Filter, Dosieranlagen, z. B. Chlorungsanlagen zur
Desinfektion des Trinkwassers, Ionenaustauscher, z. B. zur Enth�rtung des Trink-
wassers, sein.

Aufgrund der unterschiedlichen Anordnung der Trinkwasserf�ll- und F�kalienent-
sorgungsstutzen an den Eisenbahnfahrzeugen sind die Anlagen in der Regel so zu
gestalten, dass sich die Schl�uche in ihren Wirkbereichen �berschneiden.

F�r das Betreiben von mobilen WC-Entsorgungsanlagen sind eine Energie-
versorgung f�r den Betrieb der Vakuumpumpe sowie eine F�kalieneinleitstelle
erforderlich.

Trinkwasserf�llschl�uche sind an jeder F�llstelle bereitzustellen, um unnçtige Ver-
schmutzungen sowie erhçhte Gef�hrdungen durch das Heben und Tragen dieser
Lasten im Gleisbereich zu vermeiden. Trinkwasserf�llschl�uche m�ssen so gelagert
werden, dass eine Kontamination der Kupplungskçpfe durch die Entsorgungs-
schl�uche oder den Erdboden ausgeschlossen wird. Die Kupplungskçpfe der
Wasserschl�uche m�ssen Vorrichtungen zum Schutz gegen Verunreinigungen
besitzen. Die Handhabung der Schl�uche soll durch geeignete Schlauchauf-
h�ngungen erleichtert werden.

Zum Vermeiden der Bef�llung der Wassertanks mit mikrobiologisch belasteten
Stagnationsw�ssern d�rfen die Trinkwasserf�llschl�uche eine L�nge von 25 m
nicht �berschreiten. F�r die Desinfektion der F�llschl�uche ist eine geeignete
Einrichtung (station�r oder mobil) zur Bef�llung der Schl�uche mit Desinfektions-
lçsung vorzusehen.

Aufgrund der Anordnung der Wasserf�ll- und Entsorgungsstutzen an den Eisen-
bahnfahrzeugen kann es vorkommen, dass sich das Bef�llen und Entsorgen von
Innenreinigungsb�hnen aus in ergonomisch nicht vertretbaren Arbeitshaltungen
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ausgef�hrt werden muss. In der Regel werden in Innenreinigungsanlagen daher
B�hnen nur auf einer Seite und die Trinkwasserf�ll- und F�kalienentsorgungs-
anlagen auf der anderen Seite errichtet. Um Verunreinigungen der Trinkwasser-
schl�uche auszuschließen, darf die WC-Entsorgung nicht gleichzeitig mit der
Trinkwasserf�llanlage betrieben werden. Dies kann z. B. durch eine gegenseitige
Verriegelung der Ver- und Entsorgungssysteme sichergestellt werden.

Im Bereich der Trinkwasserf�ll- und F�kalienentsorgungsanlage ist eine Hand-
waschmçglichkeit mit fließendem Wasser sowie ein Schrank zur Unterbringung
der persçnlichen Schutzausr�stung, z. B. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, vor-
zusehen.

Die Anlagen m�ssen f�r den Winterbetrieb geeignet sein.

7.2 Versorgung mit Reinigungsmitteln und Wasser, Entsorgung
der Schmutzflotten

Die Einrichtungen zur Versorgung mit Reinigungsmitteln sowie Kalt- und Warm-
wasser und die Einleitstellen zur Entsorgung der Schmutzflotten sind in der N�he
der Arbeitsstellen vorzuhalten. Hierdurch werden Hebe- und Tragearbeiten
minimiert und Stolpergefahren durch im Verkehrsweg liegende Schl�uche ver-
mieden. Bew�hrt haben sich Abst�nde von max. 50 m. Die Anlagen m�ssen f�r
den Winterbetrieb geeignet sein.

Die Warmwassertemperatur soll 50 �C nicht �berschreiten, um Verbr�hungen zu
vermeiden.

7.3 Abfallsammelanlagen

Der Standort
in Hçhe

Schienenoberkante
ermçglicht eine

ergonomisch
vertretbare

Arbeitshaltung beim
Anschluss des
Entsorgungs-

schlauches an den
Fahrzeugstutzen.
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7.2 Versorgung mit Reinigungsmitteln und Wasser, Entsorgung
der Schmutzflotten

7.3 Abfallsammelanlagen
Die Innenreinigungsanlagen sind so zu gestalten, dass Gef�hrdungen beim Trans-
port und der Lagerung von Abf�llen vermieden werden.

Besondere Gef�hrdungen gehen von scharfkantigen und spitzen, zum Teil auch
infektiçsen Gegenst�nden aus, die beim Einsammeln und beim sp�teren Transport
der Abfalls�cke Stich- und Schnittverletzungen verursachen kçnnen. Der Abfall
wird im Allgemeinen bereits im Fahrzeug in Fraktionen aufgenommen und ohne
weitere Sortierung zum Entsorgungsplatz befçrdert. Die Sortierung von Abfall ist
nur in besonderen Anlagen zul�ssig, in denen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
der Besch�ftigten vor mechanischen, chemischen und biologischen Gef�hrdungen
zu treffen sind.

Fraktionen kçnnen z. B. sein:
n PPK (Pappe, Papier, Kartonagen),
n DSD (Leichtverpackungen),
n Glas (Mischglas),
n Mischabfall,
n organische K�chenabf�lle.

Medienentnahmestellen
sollen in Abst�nden

von max. 50 m
aufgestellt werden,

um die Tragearbeiten
zu minimieren.
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Der Entsorgungsplatz muss entsprechend der anfallenden Abfallmengen, der
Fraktionierung und der Abfuhrh�ufigkeit unter Ber�cksichtigung von Reserve-
fl�chen bemessen werden. Er ist mçglichst in der N�he der Innenreinigungsgleise
anzuordnen. Bei grçßeren Entfernungen muss der Transport mit Flurfçrderzeugen,
z. B. Plattformwagen, Handkarren, erfolgen. Eine unbefugte Benutzung soll durch
Einz�unen und/oder Sichtschutz gegen�ber çffentlichen Bereichen erschwert
werden.

Bei Einwurfhçhen von mehr als 1,5 m �ber der Standfl�che sind geeignete Auf-
stiege bereitzustellen. Die Standfl�che der Aufstiege muss mindestens 1,0 m breit
sein, eine trittsichere Oberfl�che haben, �ber Stufen erreichbar sein und an den
Absturzkanten mit einer Absturzsicherung ausger�stet sein, z. B. mit einem Gel�n-
der, bestehend aus Handlauf in 1,0 m Hçhe, Knieleiste in 0,5 m Hçhe und einer
mindestens 0,05 m hohen Fußleiste. Die Einwurfhçhe von diesen Aufstiegen soll
1,0 m nicht unterschreiten, um ein Einsteigen in den Container zu erschweren.

Zur regelm�ßigen Reinigung des Entsorgungsplatzes sind Wasseranschluss und
Abwassereinleitung vorzusehen. Bei der Verwendung von Presscontainern ist eine
Energieversorgung erforderlich. Dar�ber hinaus sind Maßnahmen des Brand-
schutzes notwendig.

Der Verkehrsweg vom çffentlichen Straßennetz zum Entsorgungsplatz ist entspre-
chend den zum Einsatz kommenden Entsorgungsfahrzeugen unter Vermeidung
von Kreuzungen mit Gleisanlagen anzuordnen. Die Zufahrt muss grunds�tzlich so
angelegt werden, dass ein R�ckw�rtsfahren der Entsorgungsfahrzeuge nicht er-
forderlich ist. Dies gilt nicht f�r ein kurzes Zur�ckstoßen beim Ladevorgang, wie es
z. B. bei Absetzkippern, Abrollbeh�ltern erforderlich ist. Die Abfuhr der
Fraktionen, von denen bei l�ngerer Lagerung Geruchsprobleme ausgehen oder
die Tiere anlocken, ist in mçglichst kurzen Abst�nden vorzusehen.

7.4 Lager

Abfallsammelpl�tze
sollen in der N�he

der Reinigungsgleise
und gut erreichbar vom

çffentlichen Straßennetz
angeordnet werden.
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7.4 Lager
Lager sind so zu gestalten und anzuordnen, dass Gef�hrdungen bei den Lager-
und Transportarbeiten vermieden werden.

Anforderungen an die sicherheitsgerechte Gestaltung von Lagereinrichtun-
gen sind der BG-Regel »Lagereinrichtungen und -ger�te« (BGR 234 bzw.
GUV- R 234) zu entnehmen.

Materiallager dienen zur Zwischenlagerung der Reinigungsmittel und -ger�te
sowie zur Vorhaltung von Betriebsstoffen, z. B. Papierhandt�cher, Seife, Toiletten-
papier, und in den Eisenbahnfahrzeugen auszulegenden Druckschriften, z. B. Zeit-
schriften. Wesentliche Kriterien zur Planung von Materiallagern und deren Einrich-
tungen sind:
n Lagermengen der einzelnen Produkte,
n Gebindearten und -grçßen sowie deren Gewicht,
n zul�ssige Stapelhçhen,
n H�ufigkeit von Anlieferung und Materialausgabe,
n Art und Einsatz von Flurfçrderzeugen und Stapelhilfsmitteln, z. B. Paletten,
n Lagerfristen und Gef�hrdungsmerkmale der Produkte,
n Maßnahmen des Brandschutzes.

Lager sind so zu gestalten, dass die qualitativen Eigenschaften der Produkte w�h-
rend der Lagerdauer erhalten bleiben. Sie m�ssen verschließbar sein.

Die Gebindegrçßen variieren im Allgemeinen zwischen 0,5 l und 30 l (�berwie-
gend Flaschen und Kanister). Die meisten Reinigungsmittel sind nicht kennzeich-
nungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Kennzeichnungspflichtige
Gefahrstoffe sind z. B. Sanit�rreiniger, Fleckentferner. In den Lagern ist eine Mçg-
lichkeit zum Auslegen oder Aush�ngen der f�r die verwendeten Gefahrstoffe erfor-
derlichen Betriebsanweisungen vorzusehen.

Betriebsanweisungen
f�r Gefahrstoffe und

Arbeitsmittel sollen
im Lager an gut

zug�nglicher Stelle
ausgeh�ngt werden.
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Lager werden unterteilt in Hauptlager (Anlieferungslager) und Handlager (Lage-
rung des Tagesvorrates sowie der Maschinen und Ger�te). Zu den Handlagern
gehçren auch die auf den Innenreinigungsb�hnen aufgestellten Lagerschr�nke.
Bei der Aufstellung von Lagerschr�nken ist zu beachten, dass geçffnete T�ren
grunds�tzlich nicht in Verkehrswege hineinragen sollen. Sie d�rfen den seitlichen
Sicherheitsabstand zu Eisenbahnfahrzeugen nicht einschr�nken. Dies kann z. B.
durch Einbau von Rollladen anstelle von Schwenkt�ren erreicht werden.

Haupt- und Handlager sind so anzuordnen, dass der Umfang der Transporte zwi-
schen den Lagern und den Arbeitsstellen minimiert wird. Bei der Gestaltung der
Verkehrswege vom çffentlichen Straßennetz zum Lager ist zu ber�cksichtigen, dass
diese von Lieferanten oder Spediteuren benutzt werden, die mit den betriebsspezi-
fischen Gef�hrdungen in Gleisanlagen in der Regel nicht vertraut sind. Verkehrs-
wege f�r Straßenfahrzeuge sind so einzurichten, dass das R�ckw�rtsfahren ver-
mieden wird.
Sollen Flurfçrderzeuge eingesetzt werden, ist ein Abstellplatz sowie bei Batterie-
betrieb eine Lademçglichkeit f�r die Akkumulatoren (Ladestation) vorzusehen. Zur
Vermeidung von Explosionen durch das beim Ladevorgang entstehende Knallgas
ist eine ausreichende L�ftung erforderlich. Beim Einsatz von fl�ssiggasbetriebenen
Flurfçrderzeugen sind besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Explosions-
gefahren an den Abstellpl�tzen und bei der Lagerung von Fl�ssiggasflaschen
erforderlich. Dieselbetriebene Flurfçrderzeuge d�rfen wegen der krebserzeugen-
den Wirkung der Dieselmotoremissionen in der Regel nicht in geschlossenen Berei-
chen eingesetzt werden.

In Hauptlagern ist eine geeignete Ausgabestelle vorzusehen, an der auch die
Schreibarbeiten zur Lagerbestandsf�hrung ausgef�hrt werden kçnnen.

7.5 Unterflur-Reinigungsanlagen

Bei ausreichender Bemessung der Lagerfl�chen und Verkehrswege kçnnen Transporthilfsmittel,
z. B. Gabelhubwagen, zur Veringerung der Tragearbeiten eingesetzt werden.
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In Handlagern werden h�ufig Reinigungsmittel dosiert und umgef�llt. Daf�r sind
Warm- und Kaltwasseranschl�sse sowie beim Einsatz von Dosierger�ten eine Ener-
gieversorgung erforderlich. Ggf. sind Auffangeinrichtungen zum Aufnehmen von
versch�tteten Reinigungsmitteln vorzusehen.

7.5 Unterflur-Reinigungsanlagen
Unterflur-Reinigungsanlagen sind erforderlich, um an Stirnseiten, Fahrzeugunter-
bçden und Drehgestellen Blut- und Gewebereste zu beseitigen. In der Regel ist
daf�r ein Arbeitsbereich in Hçhe Schienenoberkante sowie eine Arbeitsgrube vor-
zusehen. Die Arbeitsgrube soll Standorte zwischen den Schienen (in einer Mittel-
arbeitsgrube) und seitlich der Schienen (beidseitig in Seitenarbeitsgruben) ermçg-
lichen.

An Seitenarbeitsgruben sind grunds�tzlich seitlich Absturzsicherungen anzu-
bringen, z. B. Trennw�nde, Gel�nder. Die Absturzsicherungen d�rfen w�hrend
der Fahrbewegungen der Eisenbahnfahrzeuge weder den seitlichen Sicherheits-
abstand noch den Fahrbereich einschr�nken. Das bedeutet, dass diese Absturz-
sicherungen in der Regel einen Abstand von 2,2 m zur Gleismitte haben m�ssen.
Es wird empfohlen, die Absturzsicherungen ca. 2 m in Gleisl�ngsrichtung �ber
die Seitenarbeitsgruben hinaus zu verl�ngern und die Stirnseiten der Seitenarbeits-
gruben durch einsteckbare Gel�nder zu sichern.

An dieser
Reinigungsanlage

wird die stirnseitige
Absturzkante zur

Seitenarbeitsgrube
durch ein einsteckbares

Gel�nder gesichert.
Zu beanstanden ist,
dass die Gitterroste

nicht in Hçhe
Schienenoberkante

verlegt wurden.
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In der Regel nimmt der Versicherte bei den ersten Reinigungsschritten einen Stand-
ort vor der Stirnseite des Eisenbahnfahrzeuges ein. Die daf�r erforderlichen
Arbeitsfl�chen sind an beiden Stirnseiten der Arbeitsgrube anzuordnen, um
sowohl die vordere als auch die hintere Stirnseite der Eisenbahnfahrzeuge
reinigen zu kçnnen. Diese Arbeitsfl�chen sind eben und trittsicher in Hçhe
Schienenoberkante zu schaffen, z. B. aus Gitterrosten. Die Standfl�chen m�ssen
die Arbeitsgruben in voller Breite abdecken und vor dem Fahrzeug eine Arbeits-
platztiefe von mindestens 1,0 m gew�hrleisten. Absturzkanten, die sich an diesen
Arbeitsfl�chen zu den Seitengruben hin ergeben, m�ssen w�hrend der Arbeiten
mit Absturzsicherungen gesichert werden. Dies kçnnen z. B. einsteckbare Ge-
l�nder sein, die w�hrend der Fahrbewegungen der Eisenbahnfahrzeuge in eine
Grundstellung gebracht werden, in der sie nicht den seitlichen Sicherheitsabstand
und den Fahrbereich einschr�nken. Absturzkanten zu Seiten- und Mittelarbeits-
gruben sind durch gelb-schwarze Kennzeichnung dauerhaft und deutlich erkenn-
bar zu machen.

� 2,20 m

� 2 m

Absturzsicherung,
z. B. steckbar

Absturzsicherung,
z. B. steckbar

Gitterrost auf SO

� 1 m

Arbeitsbereich vor
Kopf des Fahrzeuges

Länge
der
Grube

Verkehrsfläche als Zu- und Abgang
der Arbeitsbereiche

Beispiel f�r die
Gestaltung einer

Unterflur-Reini-
gungsanlage
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Bei der Gestaltung der Treppenabg�nge zur Grube sind die Bestimmungen in
Abschnitt 4.6 der BG-Regel »Fahrzeug-Instandhaltung« (BGR 157 bzw. GUV-R 157)
zu beachten. Gel�nder und Handl�ufe d�rfen den seitlichen Sicherheitsabstand
nicht einschr�nken. Im gesamten Grubenbereich ist eine ebene stufenfreie Arbeits-
fl�che zu schaffen. Die Durchg�nge zwischen Seiten- und Mittelarbeitsgruben
sollen eine lichte Hçhe von 2,0 m aufweisen. Die L�nge der Gruben muss so
bemessen sein, dass alle verschmutzten Baugruppen und Bauteile ohne zus�tz-
liches Verfahren des Schienenfahrzeuges gereinigt werden kçnnen. Die Grube ist
baulich so zu gestalten, dass eine leichte Reinigung mçglich ist.

Alle begehbaren Verkehrs- und Arbeitsbereiche inner- und außerhalb der Arbeits-
gruben m�ssen eben und trittsicher gestaltet sein. Diese Forderung ist erf�llt, wenn
die Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R 12 und das Mindestvolumen des Ver-
dr�ngungsraumes der Kennzahl V 4 entspricht.

Siehe auch BG-Regel »Fußbçden in Arbeitsr�umen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr« (BGR 181 bzw. GUV- R 181).

Die Arbeitsgruben
sollen als Mittel-

und Seitengruben
ausgef�hrt werden,

um optimale
Arbeitspositionen
zu ermçglichen.
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Damit f�r Arbeiten an Fahrzeugunterbçden und Drehgestellen eine optimale
Arbeitshçhe eingenommen werden kann, sind in den Arbeitsgruben auf deren
Abmessungen abgestimmte leicht bewegbare Podestleitern bereitzustellen.

Siehe auch BG-Information »Handlungsanleitung f�r den Umgang mit Leitern
und Tritten« (BGI 694).

Da in Unterflur-Reinigungsanlagen in der Regel mit Hochdruckreinigungsger�ten
gearbeitet wird, m�ssen die Fahrleitungen abgeschaltet werden kçnnen.

8 Aufstellen und Sichern von Eisenbahnfahrzeugen
Allgemeine Anforderungen f�r das Aufstellen und Sichern von Eisenbahn-
fahrzeugen sind in § 32 der Unfallverh�tungsvorschrift »Schienenbahnen«
(BGV D 30) bzw. »Eisenbahnen« (GUV - V D 30.1) enthalten.

Zum Schutz der Besch�ftigten vor Gef�hrdungen, die sich durch unbeabsichtigte
Bewegungen der Eisenbahnfahrzeuge, z. B. Wegrollen, Anstoßen, ergeben
kçnnen, sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Diese legt das Eisen-
bahninfrastruktur- bzw. Eisenbahnverkehrsunternehmen fest.

Die L�ngsneigung der Reinigungsgleise soll 2,5 0/00 nicht �berschreiten.

Eisenbahnfahrzeuge m�ssen durch hierf�r bestimmte und geeignete Einrichtungen
oder Ger�te festgelegt werden, wenn an oder in ihnen gearbeitet wird. Soweit die

9 Kommunikations- und Warneinrichtungen

Dieses Reinigungsgleis wird durch eine ortsbediente Gleissperre gegen auffahrende und auf-
laufende Eisenbahnfahrzeuge gesichert.
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8 Aufstellen und Sichern von Eisenbahnfahrzeugen

Sicherung mit Radvorlegern oder Hemmschuhen vorgesehen ist, sind daf�r geeig-
nete Ablagestellen erforderlich.

Zum Schutz gegen Anstoßen von Eisenbahnfahrzeugen, in denen Reinigungs-
arbeiten durchgef�hrt werden, sind grunds�tzlich technische Maßnahmen erfor-
derlich, z. B.
n in abweisender Stellung verschlossene Weichen,
n Gleissperren.

Zum Schutz vor Fahrbewegungen auf benachbarten Gleisen und Straßen sind
grunds�tzlich technische Einrichtungen vorzusehen, z. B. Gel�nder, Z�une,
Mauern.

9 Kommunikations- und Warneinrichtungen
Allgemeine Anforderungen an Kommunikations- und Warneinrichtungen
ergeben sich insbesondere aus dem Arbeitsschutzgesetz.

Zur Vermeidung gegenseitiger Gef�hrdungen der in der Innenreinigungsanlage
Besch�ftigten sind die Arbeiten zu koordinieren. Dazu kçnnen Kommunikations-
und Warneinrichtungen eingesetzt werden.

Kommunikationseinrichtungen sind z. B. erforderlich zur Verst�ndigung zwischen
den in der Innenreinigungsanlage Besch�ftigten und dem Eisenbahnverkehrs-

Der Vorarbeiter kann
von der Sprechstelle aus

vor Reinigungsbeginn
die Gleissperrung

und nach Abschluss
der Arbeiten deren

Aufhebung beantragen.

35

BGI 835



unternehmen sowie zum Einleiten von Maßnahmen der Brandbek�mpfung und
der Ersten Hilfe.

Warneinrichtungen sollen vor Bewegungen von Eisenbahnfahrzeugen warnen.
Die Warneinrichtungen sind so zu gestalten, dass die Signale unmissverst�ndlich
und eindeutig wahrnehmbar sind sowie dem betreffenden Gleis zugeordnet
werden kçnnen.

10 Sozial- und Sanit�rr�ume
Allgemeine Anforderungen an Sozial- und Sanit�rr�ume sind in der
Arbeitsst�ttenverordnung und den Arbeitsst�ttenregeln bzw. – soweit noch
in Kraft – in den Arbeitsst�ttenrichtlinien enthalten.

In der N�he der Innenreinigungsanlage m�ssen den Besch�ftigten Pausen-,
Umkleide-, Wasch- und Toilettenr�ume zur Verf�gung stehen.

Werden Feuchtarbeiten ausgef�hrt oder ist der Umgang mit F�kalien gegeben,
muss grunds�tzlich ein Drittel der erforderlichen Waschgelegenheiten aus
Duschen bestehen.

Vorschriften und Regeln

Bei un�bersichtlichen
Verh�ltnissen sollte
durch eine optische

Warnanlage angezeigt
werden, auf welchem

Gleis Fahrbewegungen
zu erwarten sind.

Durch das akustische
Signal werden die

Besch�ftigten auf die
optische Anzeige

aufmerksam gemacht.
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10 Sozial- und Sanit�rr�ume

Anhang 1

Vorschriften und Regeln

1 Gesetze / Verordnungen
Bezugsquelle: Buchhandel

oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Kçln.

Gesetz �ber die Durchf�hrung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Besch�ftigten bei
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG),
Gesetz �ber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Ger�te- und
Produktsicherheitsgesetz – GPSG),
Gesetz zur Verh�tung und Bek�mpfung von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz – IfSG),
Gesetz zur Fçrderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
vertr�glichen Beseitigung von Abf�llen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz –
KrW-/AbfG),
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG),
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO),
Verordnung �ber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von
Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, �ber Sicherheit beim Betrieb
�berwachungsbed�rftiger Anlagen und �ber die Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV),
Verordnung �ber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Hand-
habung von Lasten bei der Arbeit (Lastenhandhabungsverordnung – Last-
handhabV),
Verordnung �ber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei T�tigkeiten mit biolo-
gischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung – BiostoffV),
Verordnungen der L�nder �ber Anlagen zum Lagern, Abf�llen und Umschlagen
wassergef�hrdender Stoffe (VawS),
Verordnung zum Schutz vor gef�hrlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung –
GefStoffV) mit zugehçrigen Technischen Regeln f�r Gefahrstoffe (TRGS),
insbesondere TRGS 554 »Dieselmotoremissionen (DME)«,
Verordnung �ber Arbeitsst�tten (Arbeitsst�ttenverordnung – ArbSt�ttV), die zu-
gehçrigen Technischen Regeln f�r Arbeitsst�tten (ASR)
ASR A 1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
ASR A 2.3 Fluchtwege, Notausg�nge, Flucht- und Rettungsplan
sowie zugehçrige Arbeitsst�tten-Richtlinien (ASR), insbesondere
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ASR 7/3: K�nstliche Beleuchtung,
ASR 17/1,2: Verkehrswege,
ASR 34/1-5: Umkleider�ume,
ASR 35/1-4: Waschr�ume,
ASR 37/1: Toilettenr�ume,
ASR 41/3: K�nstliche Beleuchtung f�r Arbeitspl�tze und Verkehrswege im

Freien.

2 Unfallverh�tungsvorschriften 1

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Kçln.

Grunds�tze der Pr�vention (BGV A 1),
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3),
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (BGV A 8),
Chlorung von Wasser (BGV D5),
Schienenbahnen (BGV D30),
Verwendung von Fl�ssiggas (BGV D34).

3 Berufsgenossenschaftliche Regeln und Informationen 1

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Kçln.

BG-Regel »Nat�rliche und k�nstliche Beleuchtung von Arbeitsst�tten«
(BGR 131–2),

BG-Regel »Fahrzeug-Instandhaltung« (BGR 157),
BG-Regel »Fußbçden in Arbeitsr�umen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr«

(BGR 181),
BG-Regel »Lagereinrichtungen und -ger�te« (BGR 234),

1 Die im Text dieser BGI genannten GUV-Bestellnummern benennen die vergleichbaren
Unfallverh�tungsvorschriften, Regeln und Informationen der Eisenbahn-Unfallkasse
sowie anderer Unfallversicherungstr�ger der çffentlichen Hand.
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BG-Information »Erste Hilfe im Betrieb« (BGI 509),
BG-Information »Treppen« (BGI 561),
BG-Information »Handlungsanleitung f�r den Umgang mit Leitern und Tritten«

(BGI 694),
BG-Information »Gestaltung von Sicherheitsr�umen, Sicherheitsabst�nden und

Verkehrswegen bei Eisenbahnen« (BGI 770),
BG-Information »Reinigen von Eisenbahnenfahrzeugen zur Personenbefçrde-

rung« (BGI 5034).

4 Normen / VDE-Bestimmungen
Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin
oder
VDE-Verlag GmbH,
Bismarckstraße 33, 10625 Berlin.

DIN 1988 Technische Regeln f�r Trinkwasser-Installationen (TRWI),
Teil 1 bis Teil 3 (einschl. Beibl�tter zu Teil 2 und Teil 3),

DIN VDE 0100-410 Errichten von Niederspannungsanlagen; Teil 4 – 41:
Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag,

DIN VDE 0100-737 Errichten von Niederspannungsanlagen; Teil 737:
Feuchte und nasse Bereiche und R�ume und Anlagen im
Freien,

DIN EN 12 464-1 Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsst�tten;
Teil 1: Arbeitsst�tten in Innenr�umen,

DIN EN 12 464-2 Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsst�tten;
Teil 2: Arbeitspl�tze im Freien,

DIN EN 50 122-1 /
VDE 0115-3

Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen, Teil 1: Schutz-
maßnahmen in Bezug auf elektrische Sicherheit und
Erdung,

DIN EN 50 272-2 /
VDE 0510-2

Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batteriean-
lagen, Teil 2: Station�re Batterien,

DIN EN 60 529 /
VDE 0470-1

Schutzarten durch Geh�use (IP-Code),

DIN 18196 Erdbau und Grundbau – Bodenklassifikation f�r
bautechnische Zwecke.
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Anhang 2

Beispiele f�r die Ermittlung der Verkehrswegbreiten und
Gleismittenabst�nde

Nachfolgend ist beispielhaft die Ermittlung von Verkehrswegbreiten und Gleis-
mittenabst�nden angegeben.
Die Beispielsammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollst�ndigkeit, andere Varianten
sind mçglich. In den Beispielen sind jeweils die Mindestanforderungen ber�ck-
sichtigt, çrtliche Gegebenheiten kçnnen breitere Verkehrswege erforderlich machen.
Die verwendeten Abk�rzungen haben folgende Bedeutung:

Abk�rzung Erl�uterung Ansatz in den Beispielen

aP Verkehrswegbreite f�r
Personenverkehr

1,0 m

aP/R Verkehrswegbreite f�r
Rangiererwege
Die Verkehrswegbreite f�r
Personenverkehr erhçht sich
auf 1,3 m, wenn es gleichzeitig
ein Rangiererweg ist.

1,3 m

aL Breite des Fahrzeuges/Transport-
mittels bzw. des Ladegutes

1,2 m = Breite
einer Europalette

z1 Randzuschlag 0,5 m
bei reinem Fahrverkehr

0,75 m
bei gemischtem Fahr- und

Personenverkehr

z2 Begegnungszuschlag
(f�r sich begegnende Fahrzeuge)

0,4 m

e Breite von Einbauten Variabel, abh�ngig von den
çrtlichen Gegebenheiten

s Seitlicher Sicherheitsabstand
zwischen Eisenbahnfahrzeugen
und Teilen der Umgebung

0,5 m

Fzg Halbe Breite des Fahrbereiches
Sie betr�gt f�r Eisenbahnfahr-
zeuge nach EBO 1,70 m, wenn
kein Einzelnachweis gef�hrt wird.

1,70 m
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Beispiele f�r die Ermittlung der Verkehrswegbreiten und
Gleismittenabst�nde

Personenverkehr

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + aP = (2 x 1,70 m) + 1,0 m = 4,4 m *
bzw. f�r Verkehrswege, die gleichzeitig Rangiererwege sind:
(2 x Fzg) + aP/R = (2 x 1,70 m) + 1,3 m = 4,7 m

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + s + e +aP = (2 x 1,70 m) + 0,5 m + e + 1,0 m = 4,9 m + e
bzw. f�r Verkehrswege, die gleichzeitig Rangiererwege sind:
(2 x Fzg) + s + e +aP/R = (2 x 1,70 m) + 0,5 m + e + 1,3 m = 5,2 m + e

* Im Geltungsbereich der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) betr�gt der Gleis-
mittenabstand mindestens 4,50 m.

aP bzw. aP/RFzg Fzg aPFzg Fzg

# 0,2 m

Fzg s e FzgaP bzw. aP/R aPFzg s e Fzg

# 0,2 m

41

BGI 835



Personenverkehr

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + aP + aP = (2 x 1,70 m) + 1,0 m + 1,0 m = 5,4 m

bzw. f�r Verkehrswege, die gleichzeitig Rangiererwege sind:
(2 x Fzg) + aP + aP/R = (2 x 1,70 m) + 1,0 m + 1,3 m = 5,7 m

Gleismittenabstand
(2 x Fzg)+aP +aP + e + s
= (2 x 1,70 m) + 1,0 m+1,0m+e +0,5m
= 5,9 m + e

aPFzg FzgaP bzw. aP/R

# 0,2 m

aPFzg Fzge saP

# 0,2 m

aPFzg

Strecken-
gleis

aP

# 0,2 m

Abstand der Absperrung zur Gleismitte
Fzg + aP + aP

= 1,70 m + 1,0 m + 1,0 m
= 3,7 m
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Fahrverkehr

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + (2 x z1) + aL = (2 x 1,70 m) + (2 x 0,5 m) + 1,2 m = 5,6 m

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + s + e + (2 x z1) +aL= (2 x 1,70 m) + 0,5 m + e + (2 x 0,5 m) + 1,2 m = 6,1 m + e

Fzg z1 z1 FzgaL

aLFzg z1 z1 Fzgs e
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Gemeinsamer Personen- und Fahrverkehr

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + (2 x z1) + aL = (2 x 1,70 m) + 1,1 m* + 1,2 m = 5,7 m

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + s + e + (2 x z1) + aL = (2 x 1,70 m) + 0,5 m+e+1,1m* +1,2 m = 6,2 m + e

* Bei geringen Verkehrsbewegungen kçnnen die Begegnungs- und Randzuschl�ge, das
heißt, das Ergebnis aus (2 x z1 + z2) auf 1,1 m herabgesetzt werden. Bei Innenrei-
nigungsanlagen d�rfen grunds�tzlich geringe Verkehrsbewegungen unterstellt werden.

aLFzg z1 z1 Fzg aLFzg z1 z1 Fzg

# 0,2 m

aLFzg z1 z1 Fzgs e aLFzg z1 z1 Fzgs e

# 0,2 m
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Gemeinsamer Personen- und Fahrverkehr

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + aP + (2 x z1) + aL = (2 x 1,70 m) + 1,0 m + 1,1 m* + 1,2 m = 6,7 m

Gleismittenabstand
(2 x Fzg) + (2 x z1 + z2) + 2 x aL = (2 x 1,70 m) + 1,1 m* + (2 x 1,2 m) = 6,9 m

aPFzg aLz1 z1 Fzg

# 0,2 m

Fzg aLz1 z2 FzgaL z1 Fzg aLz1 z2 FzgaL z1

# 0,2 m
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Bildnachweis: Seite 23, 24: Numatic International GmbH;
Seite 24 oben links: TENNANT GmbH & Co. KG;
alle anderen Bilder: BG BAHNEN.
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